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Empfehlungen des Ethikbeirats der Vinzenz Gruppe 
zum sogenannten ‚therapeutischen Privileg‘ vom 18.9.2009

Grundsätze zur wahrheitsgemäßen 
Kommunikation mit Patientinnen und Patienten

Leitlinien

Definition ‚therapeutisches Privileg‘

1.	 Der	Begriff	‚therapeutisches	Privileg‘	
(synonym:	‚therapeutischer	Vorbehalt‘)	
dient	als	Begründung	für	ein	Vorgehen,	
das	dem	einsichts-	und	urteilsfähigen	
Patienten	bzw.	der	Patientin	Infor-
mationen	über	eine	Diagnose,	den	
Gesundheitszustand	oder	Risiken	von	
Behandlungsoptionen	vorenthält.

2.	 Nicht	davon	betroffen	sind	Fälle,	in	
denen	der	aufklärende	Arzt	oder	
die	aufklärende	Ärztin	noch	keine	
gesicherten	Daten	für	die	Information	
zur	Verfügung	hat	und	deshalb	den	
Patienten	oder	die	Patientin	in	relativer	
Unsicherheit	lassen	muss.

Fälle, in denen das ‚therapeutische 
Privileg‘ zum Tragen kommen könnte

1.	 Diagnose	oder	Gesundheitszustand:
Informationen	über	eine	Diagnose	
oder	den	Gesundheitszustand	werden	
zurückgehalten	oder	geschönt,	um	den	
Patienten	oder	die	Patientin	dadurch	
nicht	zu	verunsichern,	körperlich	oder	
psychisch	zu	beeinträchtigen	oder	gar	
Anlass	zu	einem	Suizid	zu	geben.

2.	 Behandlungsrisiken:
Informationen	über	die	Risiken	einer	Be-
handlungsoption	werden	zurückgehalten	
oder	geschönt,	damit	der	Patient	oder	
die	Patientin	der	aus	Sicht	des	Arztes	
oder	der	Ärztin	indizierten	Behandlung	
zustimmt.

Ethische Fragen im Zusammenhang 
mit dem ‚therapeutischen Privileg‘

Grundsätzlich	wurde	die	Rechtfertigung	für	
das	‚therapeutische	Privileg‘	in	den	letzten	
Jahren	in	Ethik	und	Recht	mehr	und	mehr	
in	Frage	gestellt.	Ausschlaggebend	hierfür	
sind	folgende	Punkte:

1.	 Die	Autonomie	des	Patienten	oder	
der	Patientin	wird	missachtet	oder	
zumindest	nicht	unterstützt.

2.	 Das	für	jede	Behandlung	notwendige	
Vertrauensverhältnis	zwischen	Arzt/
Ärztin	und	Patient/Patientin	kann	
unterminiert	werden.

3.	 Abseits	von	persönlichen	Anekdoten	
gibt	es	keine	Evidenz	dafür,	dass	
eine	vollständige	Aufklärung	über	die	
Diagnose	oder	den	Gesundheitszu-
stand	den	Patienten	oder	die	Patientin	
schädigen	würde.

4.	 Durch	die	Entscheidung	eines	Arztes	
oder	einer	Ärztin,	sich	auf	das	‚thera-
peutische	Privileg‘	zu	berufen,	werden	
andere	Personen	aus	dem	Behand-
lungsteam	in	eine	Komplizenschaft	
gedrängt.

5.	 Das	‚therapeutische	Privileg‘	ist	der	
falsche	Weg,	um	eine	ethisch	gute	
Kommunikation	zu	unterstützen,	die	
eine	Alternative	zu	kritikwürdigen	
Entwicklungen	in	Richtung	‚Totalauf-
klärung‘	darstellen	möchte.
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6.	 Selbst	im	Umgang	mit	Menschen	
aus	Kulturkreisen,	in	denen	das	
‚therapeutische	Privileg‘	vielleicht	noch	
eher	akzeptiert	wird,	ist	die	erste	und	
fundamentale	Verpflichtung	jene,	das	
Wohl	und	den	Willen	des	konkreten	
Patienten	oder	der	Patientin,	nicht	
der	Angehörigen	oder	einer	abstrakte	
Kultur	zu	schützen.

Rechtliche Informationen

Die	Rechtsprechung	steht	dem	‚therapeu-
tischen	Privileg‘	grundsätzlich	ablehnend	
gegenüber:

1.	 Grundlage	ist	das	Selbstbestimmungs-
recht	des	einsichts-	und	urteilsfähigen	
Patienten	bzw.	der	Patientin.

2.	 Der	Patient	oder	die	Patientin	hat	
das	Recht	auf	Einsicht	in	die	eigene	
Krankengeschichte	und	medizinischen	
Aufzeichnungen.

3.	 Nur	in	Notfallsituationen	kann	von	ei-
ner	Aufklärung	abgesehen	werden,	da	
hier	unterstellt	wird,	der	Patient	oder	
die	Patientin	ist	mit	der	medizinisch	
indizierten	Behandlung	einverstanden.

4.	 Bei	dringenden,	wenn	auch	nicht	
unverzüglich	erforderlichen	Behand-
lungen	hat	der	OGH	anerkannt,	dass	
im	begründeten	Einzelfall	Detailinfor-
mationen	zu	den	Behandlungsrisiken	
zurückgehalten	werden	können,	wenn	

dadurch	ein	von	seiner	Persönlich-
keitsstruktur	ängstlicher	Mensch	
zusätzlich	verunsichert	würde.	Hierbei	
geht	es	aber	um	das	Wie,	nicht	das	
Ob	der	Aufklärung.

5.	 Bei	medizinisch	indizierten,	aber	nicht	
dringenden	Behandlungen	ist	eine	
Berufung	auf	das	‚therapeutische	Privi-
leg‘	nicht	anerkannt,	da	hier	genügend	
Zeit	bestehen	muss,	um	eine	behutsa-
me,	stufenweise	Aufklärung	über	die	
Behandlungsrisiken	durchzuführen.

6.	 Ebenfalls	nicht	anerkannt	hat	die	
Rechtsprechung	ein	‚therapeutisches	
Privileg‘,	wenn	es	um	die	Diagnose-	
oder	Gesundheitszustandsmitteilung	
geht.

7.	 Bei	nach	dem	Unterbringungsgesetz	
untergebrachten	Personen	gelten	
Sonderregeln	(vgl.	§	35	Abs.	2,	§	39	
UbG,	BGBl.	1990/155	i.d.g.F.).

8.	 Bei	der	HIV-Diagnostik	gelten	Sonder-
regeln	(vgl.	§§	5–8	Verordnung,	BGBl.	
1994/772	i.d.g.F).

9.	 Der	Patient	oder	die	Patientin	hat	
auch	das	Recht,	auf	eine	(detaillierte)	
Aufklärung	zu	verzichten.	Diesfalls	hat	
der	Arzt	oder	die	Ärztin	aber	dennoch	
behutsam	zu	erkunden,	ob	sich	der	
Patient	oder	die	Patientin	über	die	
Gründe	und	Tragweite	dieses	‚Rechts	
auf	Nichtwissen‘	bewusst	ist.
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Empfehlungen, um sich letztlich nicht 
auf ein ‚therapeutisches Privileg‘ 
berufen zu müssen

1.	 Angesichts	der	geschilderten	ethi-
schen	Bedenken	und	der	rechtlich	
äußerst	restriktiven	Interpretation	und	
Tolerierung	wird	empfohlen,	auf	ein	
sogenanntes	‚therapeutisches	Privileg‘	
gänzlich	zu	verzichten.

2.	 Die	Aufklärung	sollte	stets	sachlich	
fundiert,	einfühlsam	und	situations-
gerecht	erfolgen.	Eine	dafür	hilfreiche	
Voraussetzung	ist	die	ärztliche	und	
pflegerische	Anamnese.	Eine	daran	
ausgerichtete	stufenweise	Aufklärung	
kann	nötig	sein.	Jede	Stufe	muss	
dabei	rechtzeitig	erreicht	werden,	um	
dem	Patienten	oder	der	Patientin	ge-
nügend	Zeit	und	Raum	zu	geben,	be-
vor	letztlich	die	Entscheidung	ansteht.	
Der	jeweilige	Stand	der	Aufklärung	ist	
für	alle	Personen	im	Behandlungsteam	
zu	dokumentieren.	Der	Patient	oder	
die	Patientin	soll	gefragt	werden,	ob	
eine	spezielle	Bezugsperson	(z.B.	aus	
der	Pflege)	beim	Aufklärungsgespräch	
anwesend	sein	soll.

3.	 Wenn	das	Aufklärungsgespräch	ein	in	

Ausbildung	stehender	Arzt	durchführt,	
so	stellt	dies	eine	Ausbildungssituation	
dar,	für	die	ein	zur	selbstständigen	
Berufsausübung	berechtigter	Arzt	
bzw.	eine	Ärztin	die	Verantwortung	
trägt.	Der	Art	und	Weise,	wie	schlechte	
Nachrichten	kommuniziert	werden	
können,	soll	in	dieser	Ausbildung	
besondere	Beachtung	geschenkt	
werden.

4.	 Für	die	Bewältigung	schwieriger	
Gesprächssituationen	werden	folgen-
de	Maßnahmen	empfohlen:
a)	 Eine	für	alle	Ärztinnen	und	Ärzte	

verpflichtende	Schulungsmaß-
nahme	(und	Integration	in	die	
Ausbildung	in	den	Krankenhäusern	
der	Vinzenz	Gruppe).

b)	 Eine	Lehr-DVD	mit	aufgenommenen	
Realsituationen.

c)	 Die	Einbindung	der	klinischen	
Psychologie	oder	des	Klinischen	
Ethikkomitees	in	solchen	Fällen.

5.	 Ebenfalls	empfohlen	wird	eine	Analyse	
und	etwaige	Verbesserung	der	institu-
tionellen	Rahmenbedingungen	(Räum-
lichkeiten,	Zeitressourcen,	personelle	
Ressourcen	und	Organisation)	für	
schwierige	Gespräche.
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Zitierte Gesetzestexte

Unterbringungsgestz	(UbG),	
BGBl.	1990/155	i.d.F.	BGBl.	I	1997/12
§	35.	(1)	Der	Kranke	darf	nur	nach	den	Grundsätzen	

und	anerkannten	Methoden	der	medizinischen	

Wissenschaft	ärztlich	behandelt	werden.	Die	

Behandlung	ist	nur	insoweit	zulässig,	als	sie	zu	

ihrem	Zweck	nicht	außer	Verhältnis	steht.

(2)	Der	Grund	und	die	Bedeutung	der	Behandlung	

sind	dem	Kranken,	soweit	dies	seinem	Wohl	nicht	

abträglich	ist,	sowie,	wenn	er	minderjährig	oder	ihm	

ein	Sachwalter	bestellt	ist,	dessen	Wirkungskreis	

Willenserklärungen	zur	Behandlung	des	Kranken	

umfasst,	auch	dem	gesetzlichen	Vertreter	und	

Erziehungsberechtigten	zu	erläutern.	Die	Erläu-

terung	ist	auch	dem	Patientenanwalt	auf	dessen	

Verlangen	zu	geben.

§	39.	Der	Vertreter	des	Kranken	hat	ein	Recht	auf	

Einsicht	in	die	Krankengeschichte;	dem	Kranken	

steht	dieses	Recht	insoweit	zu,	als	die	Einsicht	

seinem	Wohl	nicht	abträglich	ist.	Die	Verweigerung	

der	Einsicht	ist	vom	behandelnden	Arzt	in	der	

Krankengeschichte	unter	Angabe	des	Grundes	zu	

beurkunden.

Qualitätskontrolle	und	Qualitätssicherung	
in	der	HIV-Diagnostik	(HIV-Diagnostik-
Verordnung),	BGBl.	1994/772	i.d.F.	
BGBl.	II	2008/294
§	5.	Ist	die	Durchführung	eines	HIV-Tests	vom	

Behandlungsvertrag	nicht	gedeckt,	ist	eine	

gesonderte	Zustimmung	der	betreffenden	Person	

einzuholen.	Vor	Einholung	dieser	Zustimmung	ist	

sie	eingehend	über	den	Zweck	des	HIV-Tests	und	

die	Tragweite	eines	positiven	Befundes,	über	die	

Art	der	Infektionsmöglichkeiten	mit	HIV	sowie	die	

Verhaltensregeln	zur	Vermeidung	einer	solchen	

Infektion	zu	informieren.

§	7.	Ein	nicht	durch	einen	Bestätigungstest	

verifizierter	positiver	HIV-Screening-Test	oder	

Schnelltest	darf	nicht	als	positiver	Befund	mitgeteilt	

werden.

§	8.	(1)	Ergibt	der	Bestätigungstest	einen	positiven	

Befund,	ist	der	betreffenden	Person	durch	einen	

Arzt	im	Rahmen	einer	eingehenden	persönlichen	

Aufklärung	und	Beratung,	welche	auch	die	Arten	

der	Infektionsmöglichkeiten	sowie	die	Verhaltensre-

geln	zur	Vermeidung	der	Übertragung	der	Infektion	

umfassen,	mitzuteilen,	dass	eine	HIV-Infektion	

nachgewiesen	wurde.

(2)	Die	eingehende	persönliche	Aufklärung	und	

Beratung	bei	der	Mitteilung	des	Vorliegens	einer	

HIV-Infektion	ist	auf	die	jeweilige	Situation	der	

betreffenden	Person	abzustimmen.	Dabei	ist	die	

erforderliche	Vertraulichkeit	zu	gewährleisten.

(3)	Zum	Ausschluss	einer	Probenverwechslung	ist	

an	der	betreffenden	Person	neuerlich	eine	Blutab-

nahme	vorzunehmen	und	ein	Bestätigungstest	

durchzuführen.

(4)	Personen,	bei	denen	ein	Risikoverhalten	vermu-

tet	wird,	sind	auch	bei	Vorliegen	eines	negativen	

Testergebnisses	über	die	Infektionsmöglichkeiten	

und	die	Verhaltensregeln	zur	Vermeidung	einer	

HIV-Infektion	zu	informieren.

(5)	Die	eingehende	persönliche	Aufklärung	und	

Beratung	nach	Abs.	2	sowie	die	Information	nach	

Abs.	4	sind	zu	dokumentieren.

	Siehe	auch	das	Dokument	Hintergrundinformationen zum
sogenannten ‚therapeutischen Privileg	vom	19.	März	2009


